
     

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kleve 

  

Erneute öffentliche Auslegung eines Bebauungsplans 

 

 

Der Rat der Stadt Kleve hat am 26.06.2019 beschlos-

sen, den Bebauungsplan Nr. 2-310-0 für den Bereich 

Van-Houten-Straße / Medline-Straße / Wilhelm-

Sinsteden-Straße / Hermann-Pardun-Straße im Ortsteil 

Kellen erneut öffentlich auszulegen. Die erneute öf-

fentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung 

mit § 4a Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB), in der 

derzeit gültigen Fassung, wird in der Zeit vom 

15.07.2019 bis zum 02.08.2019  einschließlich 

durchgeführt. 

  

Der Entwurf des Bebauungsplans, die Begründung, ein Umweltbericht, sowie die bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen liegen in der vorgenannten Zeit bei der Stadt Kleve, Fachbereich Planen 

und Bauen, Minoritenplatz 1, Zimmer 3.29, 47533 Kleve, während der Dienststunden, und zwar: 

montags bis freitags von   8:30 Uhr – 12:30 Uhr 

montags und mittwochs  von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr 

donnerstags von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 

öffentlich aus. Zusätzlich werden die Unterlagen über die Internetseite der Stadt Kleve unter der Rubrik 

„Bauen und Wohnen“ veröffentlicht. 

Bestandteil der ausliegenden Unterlagen sind neben der Planzeichnung, die Begründung des Bebauungs-

plans, der Landschaftspflegerische Fachbeitrag, der Umweltbericht und eine Artenschutzprüfung der Stufe 

1. 

Der Landschaftspflegerische Fachbeitrag kommt zu dem Ergebnis, dass kein Kompensationsdefizit für den 

Bebauungsplan besteht.  

Der Umweltbericht beinhaltet die Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen, 

sowie mögliche Vermeidungs- und Ausgleichmaßnahmen hinsichtlich der Schutzgüter: Boden, Wasser, 

Klima / Luft, Tiere / Pflanzen, Stadtbild und Erholung, Mensch, sowie Kultur- und sonstige Sachgüter.  

 

Die Beurteilung der landschaftsökologischen Situation, der erkennbaren Auswirkungen des Vorhabens und 

der möglichen Maßnahmen zur Minderung und Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Umwelt 

lassen erkennen, dass das Vorhaben erhebliche negative Auswirkungen auf verschiedene Schutzgüter ins-

besondere auf die Schutzgüter Boden und Luft und Klima  hervorrufen wird. Aufgrund der vorgesehenen 

Minderungsmaßnahmen werden die negativen Auswirkungen in angemessenem Umfang vermieden und 

vermindert bzw. kompensiert. Die Umweltbelange stehen dem Vorhaben dementsprechend nicht prinzipiell 

entgegen. 

Die Artenschutzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass Konflikte mit den Verbotstatbeständen nach § 44 

Abs. 1 BNatschG für die meisten Artengruppen wie  Säugetiere, Rastvögel, Amphibien, Reptilien und wei-

teren nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen werden können. Lediglich für Brutvögel sind 

Vermeidungsmaßnahmen vorzunehmen. 
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Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG durch die Realisierung der 

Planung ist ausgeschlossen. 

Es handelt es sich um einen - bezogen auf die Standortpotenziale - ausgleichbaren Eingriff in Natur und 

Landschaft. 

Der Geltungsbereich liegt hinter den bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen im potentiellen 

Überschwemmungsgebiet des Rheins bei HQextrem (Extremhochwasserereignis). Die Kenn-

zeichnung dieses möglichen Überflutungsbereichs im Falle eines extremen Hochwassers ist aus 

diesem Grund nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen worden. 
 

Während dieser Auslegungsfrist kann jedermann eine Stellungnahme zu dem Entwurf schriftlich oder zur 

Niederschrift beim Fachbereich Planen und Bauen abgeben. Bei gleichlautenden Eingaben (Unterschriften-

listen, vervielfältigte gleichlautende Texte) wird um Benennung desjenigen gebeten, der die gemeinschaft-

lichen Interessen vertritt. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 

über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

 

Hinweis zum Datenschutz: Im Zusammenhang mit dem Datenschutz wird darauf hingewiesen, dass ein 

Bauleitplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel alle dazu eingehenden Stellung-

nahmen in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnahme nichtöffentlich 

behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig zu vermerken. 

 

Kleve, den 02.07.2019   Die Bürgermeisterin   

                    Northing 

 


